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Eigentümer:  Pflegestelle:  

Name: Auxilium Animalis e.V. Name:  

Anschrift: Frankfurter Allee 67  

10247 Berlin 

Anschrift:  

E-Mail: kontakt@auxiulium-animalis.de E-Mail:  

Tel.-Nr. +49 (0) 174 2890412 Tel.-Nr:  

Kontaktperson:  Perso-Nr.:  

Tel.-Nr.:  Geburtsdatum:  

 

Angaben zum Pflegetier: 

Tierart:  Rasse:  

Name:  Färbung:  

Geschlecht:  Geburtsdatum:  

Kastriert:  Chip-Nr.:  

 

Besonderheiten: 

  

Gesundheitszustand: 

 

 

Folgendes wird zwischen Eigentümer und Pflegestelle vertraglich vereinbart: 

1. Das Tier ist von der Pflegestelle unter Beachtung des Tierschutzgesetzes artgerecht zu halten, zu 
pflegen und zu ernähren. Jegliche Quälerei, Leiden und Misshandlung des Tieres sind zu unterlassen. 
Eine saubere, warme und zugfreie Unterkunft ist bereitzustellen. Die Haltung in Kellern, Stallungen, 
Schuppen, sonstigen Nebengebäuden oder Zwingern ist nicht erlaubt. Alle für das psychische und 
physische Wohl des Tieres erforderlichen Maßnahmen sind zu ergreifen. 

2. Alle für das Wohl des Tieres notwendigen tierärztlichen Behandlungen sind von der Pflegestelle 
vorzunehmen. Die Übernahme der Kosten bei einer tierärztlichen Versorgung in Notfällen (als Notfall 
gelten alle für das Tier lebensbedrohlichen Situationen) gilt als vereinbart. Der Eigentümer ist 
unverzüglich über einen Notfall zu unterrichten. In allen anderen Fällen ist vorherige Abstimmung über 
die Art und Notwendigkeit der medizinischen Behandlung und die Übernahme von Kosten erforderlich. 

3. Die laufenden Kosten für Pflege und Ernährung werden von der Pflegestelle übernommen. 

4. Das Tier darf ohne Genehmigung des Eigentümers nicht an Dritte weitergegeben werden. Die 
Vermittlung des Tieres obliegt dem Eigentümer.  

5. Die vorzeitige Abgabe des Pflegetieres ist von der Pflegestelle dem Eigentümer in angemessenem 
zeitlichem Rahmen im Voraus mitzuteilen. 

6. Die Änderung von Anschrift, Telefonnr. oder sonstigen Daten ist dem Eigentümer vorab mitzuteilen. 
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Fortsetzung: 

7. Der Eigentümer behält sich das Recht vor das Tier nach Absprache mit der Pflegestelle zu kontrollieren 
oder durch Dritte kontrollieren zu lassen. Bei Hinweisen auf schlechte Haltung, Leiden, Quälerei oder 
Missachtung des Vertrages kann die Kontrolle unangekündigt erfolgen. 

8. Der Eigentümer ist berechtigt die unverzügliche Rückgabe des Tieres zu fordern, wenn die Pflegestelle 
seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt oder das Tier vermittelt wird. 

9. Bei Tod oder Verlust des Tieres ist der Eigentümer unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

10. Die Pflegestelle verpflichtet sich alle Sicherheitshinweise einzuhalten um ein Entlaufen des Tieres zu 
verhindern. Bei Verlust sind durch die Pflegestelle sofort alle für die Sicherung des Tieres erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen und alle in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten zu tragen. 

11. Die Pflegestelle verpflichtet sich dem Eigentümer fortlaufend über das Tier (Eingewöhnung, 
Gesundheitszustand, Verhalten u. ä.) Bericht zu erstatten und Probleme unverzüglich mitzueilen. 

12. Der Eigentümer haftet im Rahmen einer Haftpflichtversicherung für durch das Tier entstandene 
Schäden. Haftung wird nicht für Fälle von grober Fahrlässigkeit seitens der Pflegestelle übernommen. 

13. Der Eigentümer übernimmt keine Haftung für Verhalten, Kastration, Tests, Impfungen, Chip oder 
mögliche Krankheiten des Tieres. 

14. Die Pflegestelle übernimmt die Verpflichtung einen Hund steuerlich anzumelden und diese Kosten zu 
übernehmen (nur gültig bei dauerhaften Pflegestellen gemäß den örtlichen Bestimmungen). 

15. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.  

16. Sonstige Vereinbarungen: 

  

 

 

17. Durch etwaige Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages wird die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

Mit Unterschrift bestätigt die Pflegestelle den Vertragstext vollständig gelesen zu haben und ihn 
in allen Einzelheiten anzuerkennen und zu befolgen.  

Weiterhin wird bestätigt, dass die Pflegestelle vom Eigentümer über den artgerechten und 
sicheren Umgang mit dem Pflegetier angemessen aufgeklärt wurde.  

Der neue Halter bestätigt die Sicherheitshinweise, die Datenschutzerklärung und 
Nutzungsbedingungen (alles abrufbar unter https://auxilium-animalis.de) gelesen und 
verstanden zu haben. 

 

Ort, Datum       Ort, Datum 

 

 

Unterschrift Eigentümer     Unterschrift Pflegestelle 


